
Wort des Präsidenten

Nach sechs Monaten richtet die Stif-
tung Terra� na Oberengadin wieder 
eines seiner halbjährlichen Informati-
onsblätter an seine Freunde, Gönner 
und Förderer. Bei der ersten Session 
der neu gewählten Grossräte Grau-
bündens wollen wir auch diese auf die 
im Oberengadin zwar langsam, aber 
stetig erfolgende Beschlussfassung 
über den neuen Richtplan informieren, 
der die Kontingentierung des Zweit-
wohnungsbaus auf 12’000 m2 Brutto-
wohn� äche in Kraft setzen wird. 

Die Aktualität der gesetzlichen 
Massnahmen des Oberengadins zur 
Beschränkung des Zweitwohnungs-
baus hat mit der Vernehmlassung zur 
Aufhebung der Lex Koller noch zuge-
nommen. Davos schickt sich auch an, 
über ähnliche Massnahmen wie das 
Oberengadin zu entscheiden. Es ist 
nun allen Ferienregionen der Schweiz 
klar, dass die Zunahme der auslän-
dischen Nachfrage nach Ferienwoh-
nungen nach einer Aufhebung der 
Beschränkungen der Lex Koller ohne 
vorsichtige begleitende Massnahmen 
an vielen Orten zu einem verschwen-
derischen Umgang mit Bauzonen 
führen würde.

Im Oberengadin selber hat der Kreis-
rat Ende Mai schlussendlich dem 
Richtplan zugestimmt, der nun, in 
den kommenden Monaten, von allen 
elf Gemeinden gutgeheissen werden 
muss. Die Gemeindeversammlungen 
werden voraussichtlich nach der 
touristischen Hochsaison im Septem-
ber gehalten. Den Einwohnern muss 
anheim gestellt werden, jede dieser 
Gemeindeversammlungen aufmerk-
sam zu begleiten, damit ein Aussche-
ren der Einen oder Anderen durch die 
Mehrheit der Stimmbürger verhindert 
werden kann. 
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S-chanf und Berlusconi:
Die Nachricht, dass ein Familienmitglied von Italiens 
Ex-Premierminster Berlusconi in S-chanf Wohnsitz 
genommen hat, schlug wie ein Blitz ein.  Seite 3

Neue Kreisverfassung:
Die neue Kreisverfassung für das Oberengadin soll 
dem Wunsch nach mehr demokratischer Kontrolle 
bei regionalen Aufgaben Rechnung tragen. Seite 4

Kompromisslösung
Von Januar bis Juni 2006 durchlief der 
Richtplanentwurf die Vernehmlassung bei 
den Gemeinden, die Vorprüfung beim Kan-
ton und die öffentliche Au� age. Die heutige 
Fassung ist das Ergebnis von Kompromis-
sen und Abschwächungsversuchen. Die 
Stiftung Terra� na stimmt dem Richtplan 
trotzdem zu: Er stellt wohl zur Zeit die 
einzige Möglichkeit dar, alle Gemeinden für 
ein gemeinsames und gerechtes Vorgehen 
zu gewinnen. 

Klare Begriffe
Im Richtplan werden die Begriffe �Erst-
wohnung� und �Zweitwohnung� verbindlich 
de� niert. Die Umnutzung einer Erst- in eine 
Zweitwohnung gilt als Nutzungsänderung und 
unterliegt dem Zweitwohnungskontingent, 
auch wenn keine bauliche ˜nderung erfolgt. 
Die Kontingentierung gilt für den Neubau 
von Zweitwohnungen, für den Umbau zum 
Zwecke zusätzlicher Zweitwohnungen und für 
die Erweiterung von Zweitwohnungen (mehr 
als + 10% oder + 20m2).

Stossende Ausnahme
Die Gemeindepräsidenten (die auch Kreis-
räte sind) haben eine Ausnahmeregelung 
durchgesetzt, die ein Hintertürchen für 
Grossprojekte offen lässt: Projekte �von 
besonderem öffentlichem und volkswirt-
schaftlichem Interesse� fallen nicht unter 
die Kontingentierung. Das sind aber jene 
Bauvorhaben, die in der Bevölkerung 
besonderen ˜rger hervorrufen. Immerhin 
müssen solche Ausnahmen von der Gemein-
deversammlung bewilligt werden. 

Jahreskontingente
Wenn das Jahreskontingent an Zweitwoh-
nungen in einer Gemeinde nicht ausge-
schöpft wird, kann der Rest auf Folgejahre 

übertragen werden. Das Restkontingent 
kann aber nicht an eine andere Gemeinde 
abgetreten werden. Die Aufteilung der Jah-
reskontingente auf die elf Gemeinden (siehe 
Kasten nachfolgend) wird jeweils für fünf 
Jahre festgelegt und kann alsdann angepasst 
werden. Die Abänderung des Gesamtkon-
tingentes von 12 000 m2  (gemäss Initiative) 
kann nur über eine Volksabstimmung im 
Kreis erfolgen.

Kontrolle
Jede als Erstwohnung bewilligte Wohnung 
ist im Grundbuch als solche anzumerken 
und kann nicht mehr in eine Zweitwohnung 
umgewandelt werden. Die Gemeinden 
müssen über die Vergabe des Kontingentes 
eine Kontrolle führen. Der Kreisrat beauf-
sichtigt die Einhaltung der Vorschriften, 
er kann einen neutralen Sachverständigen 
beiziehen.

Schwierige Schlussrunde
Noch in diesem Herbst müssen die elf 
 Fortsetzung auf Seite 2

Zweitwohnungsbremse
Am 27. Juni hat der Oberengadiner Kreisrat den Richtplan zur Beschränkung 
des Zweitwohnungsbaus verabschiedet. Nun müssen alle elf Gemeinden dem 
Richtplan zustimmen, damit er rechtskräftig wird.

Zweitwohnungskontingente
Aufteilung der Jahreskontingente auf 
die elf Gemeinden:
Sils 700 m2
Silvaplana 800 m2
St.Moritz 3'300 m2
Celerina 1'100 m2
Pontresina 1'500 m2
Samedan 1'600 m2
Bever 500 m2
La Punt Chamues-ch 500 m2
Madulain 300 m2
Zuoz 1'100 m2
S-chanf  600 m2

Oberengadin jährlich 12'000 m2
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von Prof. Peter Steiger und Severin Lenel, 
Intep GmbH, Zürich

Ausgangslage
Die eindeutige Annahme der Zweitwoh-
nungsinitiative im Oberengadin wird auch 
die Neubautätigkeit beschränken. Die Stif-
tung Terra� na befasst sich deshalb mit der 
Frage, wie diese Einschränkung durch die 
Sanierung und Werterhaltung des Gebäude-
bestandes kompensiert werden kann. 

Ziel der Studie
Mit der Pilotstudie Samedan soll das Ar-
beitspotential für das Baugewerbe durch 
Sanierung des Gebäudebestandes und 
Anlagen für Heizung und Warmwasser 
geschätzt werden. Damit ist ein Anreiz für 
Hauseigentümer zur Werterhaltung ihrer 
Liegenschaften zu schaffen und ein Beitrag 
zur Reduktion der Umweltbelastung durch 
die Sanierung von Heizanlagen zu leisten. 

Vorgehen und Methode
Die Methode zur Erfassung der Objekte 
wurde auf der Basis der �IP BAU Grobdiag-

nose� entwickelt. Mit begrenztem Aufwand 
lässt sich ein erster Überblick über den 
Zustand von Gebäuden verschaffen und die 
Kosten zu deren Instandsetzung auf einen 
mittleren, gängigen Zustand ermitteln. Die 
Methode ist bis zu Sanierungsvorschlägen 
einzelner Objekte erweiterbar.

Erste Resultate
Der Gebäudebestand der Gemeinde Same-
dan umfasst 942 Objekte. Von 172 Wohn- 
und Mischbauten liegen die ersten Daten 
vor. 130 Gebäude sind Vorkriegsbauten, 21 
Gebäude wurden zwischen 1945 und 1975 
erstellt, die übrigen entstanden nach 1975. 
Die Wohngebäude be� nden sich allgemein 
in gutem Zustand. Das mittelfristige Sa-
nierungspotential liegt überwiegend bei 
den Nachkriegsbauten. Diese weisen in 
grossen Teilen leichte Mängel auf. Die 
Vorkriegsbauten wurden oft saniert und 
nur ein kleiner Teil ist in mangelhaftem 
Zustand. Die ersten Resultate der Studie 
zeigen jedoch, dass die meisten Vor- und 
Nachkriegsbauten weder bezüglich Wär-
meschutz noch Haustechnik den heutigen 
Anforderungen genügen. 

So sind beispielsweise die Brenner der 
Wärme-Erzeugungsanlagen, unabhängig 
vom Baujahr des Gebäudes, im Mittel etwa 
15 Jahre alt. Hier ist in den nächsten fünf 
Jahren mit einem grösseren Erneuerungs-
bedarf zu rechnen. Auch zeigt die Untersu-
chung der spezi� schen Heizleistung, dass 
in den Jahren zwischen 1945 und 1975 und 
in den Vorkriegsbauten wesentlich höhere 
Heizleistungen eingebaut wurden als nach 
1975. Im Vergleich zu heute notwendigen 
Werten sind aber alle installierten Leistun-
gen durchwegs zu hoch.

Wie geht es weiter?
Die erste Projektphase, welche von der 
Stiftung Terrafina mit 15’000 Franken 
� nanziert wurde, zeigt, dass mit der ge-
wählten Methode das vorgegebene Ziel mit 
angemessenem Aufwand zu erreichen ist. 
Für die Fertigstellung der Pilotstudie, damit 
diese Methode auch für weitere Gemeinden 
und Hauseigentümer als Anreiz dienen 
kann, den nachhaltigen Zustand und den 
Sanierungsbedarf ihrer Gebäude festzustel-
len, fehlen noch 35’000 Franken.

Zugang zu den Resultaten
Die bis jetzt erhobenen Daten und weitere 
Informationen können, soweit sie nicht dem 
Datenschutz unterliegen, über das Internet 
unter www.planung.ch/samedan abgerufen 
werden. Eigentümern von Liegenschaften 
stehen die Daten über ihre Gebäude über 
das Bauamt Samedan zur Verfügung.

Pilotprojekt Samedan

Wort des Präsidenten
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Von unserem Pilotprojekt Samedan 
zur Erprobung anwendbarer Kriterien 
für die Sanierung des Altbaubestan-
des konnte bisher nur die erste Phase 
durchgeführt werden. In Samedan 
selber muss noch die Information an 
die Hausbesitzer organisiert werden. 
Der in diesem Blatt publizierte Artikel 
informiert über die angesprochenen 
Interessen der Hausbesitzer, der Bau-
unternehmer sowie der Behörden.

Weitere Beiträge halten den Stand an-
derer Oberengadiner Entwicklungen 
fest, bei welchen auch unsere Stiftung 
regelmässig ein Wort mitzureden hat.

Die vielen ˜usserungen unserer 
Freunde, die Informationswünsche 
der Medien, von Behörden und Or-
ganisationen anderer Kantone, von 
parlamentarischen und individuellen 
Interessenten beweisen, dass unsere 
Arbeit Vielen am Herzen liegt.

Den Freunden, Gönnern und Förderern 
danke ich herzlich für die weiter einlau-
fenden Spenden, die uns das Fortführen 
unserer Arbeit ermöglichen.

Claudio Caratsch
Präsident des Stiftungsrats

Zweitwohnungsbremse
Fortsetzung von Seite 1 

Oberengadiner Gemeinden den Richtplan 
annehmen. Schon frühzeitig haben die 
Initianten und die Stiftung Terra� na darauf 
hingewiesen, dass die Gemeindeversamm-
lungen am gleichen Abend statt� nden soll-
ten. Sollte nämlich bei einer gestaffelten 
Durchführung eine einzelne Gemeinde 
ablehnen, könnten anschliessend andere 
Gemeinden die Zweitwohnungs-Beschrän-
kung als gescheitert erklären und untätig 
bleiben. Das Initiativkomitee, dem unsere 
Stiftung angehört, wird noch viel Arbeit 
leisten müssen, um die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger für die Gemeindever-
sammlungen zu mobilisieren und eine 
faire Behandlung der Zweitwohnungs-
initiative sicherzustellen (siehe Kasten 
nachfolgend).

Erich Ziltener, Stiftungsrat

Gegenvorschlag aus Celerina 
will den Richtplan sabotieren

Wie der Gemeindepräsident von 
Celerina den Richtplan zur Zweit-
wohnungsbeschränkung bodigen 
will, liest man in der Engadiner Post 
vom 29. Juni 2006. Der Celeriner 
Gemeindepräsident will durch seine 
gemeindeinterne Planungskommissi-
on einen Gegenvorschlag � natürlich 
mit höherer Zweitwohnungs� äche 
� vorlegen und durch die Gemein-
deversammlung genehmigen las-
sen. Damit wäre der Richtplan, der 
die Zustimmung aller Gemeinden 
braucht, auf Kreisebene bereits vom 
Tisch und der Volkswille vom 5. Juni 
2005 missachtet. 

Einen Gegenvorschlag zur Kontin-
gentierung des Zweitwohnungsbaus 
hätte der Kreisrat nach Einreichung 
der Initiative ausarbeiten müssen, 
wenn ihm die 12’000 m2 und ihre 
Aufteilung auf die Gemeinden nicht 
gepasst hätten. Nun aber wird die 
Umsetzung des Volkswillens zum 
obersten Gebot. Es kann doch nicht 
sein, dass eine einzelne Gemeinde 
nach dem Vernehmlassungs- und 
Au� ageverfahren plötzlich einen 
eigenen Gegenvorschlag präsentiert. 
Der Celeriner Gemeindepräsident 
stemmt sich stur gegen den Volkswil-
len: Das Volk will ein Kontingent von 
12’000 m2 � gerecht und solidarisch 
auf die Gemeinden verteilt! (ez)
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Um unsere Ziele erreichen zu können, sind wir auf Ihre �nanzielle Hilfe 
angewiesen. Die Stiftung Terra�na Oberengadin gehört zu den Institutionen, 
die im Verzeichnis über die Abzugsfähigkeit freiwilliger Zuwendungen 
aufgenommen sind. 

Spenderinnen und Spender können ihre Zuwendung  
bei der Steuererklärung in Abzug bringen.

Helfen Sie mit,  
das Oberengadin zu 
schützen!

So können Sie uns unterstützen: 

Ä als Spender/in

Ä als Freund/in und Gönner/in 
Sie verp�ichten sich mit einem jährlichen 
Beitrag von mindestens 500 Franken  
(bis auf Widerruf).

Ä als Förderer 
Sie verp�ichten sich mit einem jährlichen 
Beitrag von mindestens 2’000 Franken 
(bis auf Widerruf).

Ä mit der �nanziellen Unterstützung 
eines konkreten Projektes 
Gerne informieren wir Sie über laufende 
Projekte.

Bekanntlich wies die Gemeinde S-chanf 
seit Jahren eine �Ausländerquote Null� 
für Immobilienkäufe aus. Eine Anzahl 
Häuser befand sich zwar seit langem in 
ausländischer Hand, sei es aus alten Käufen 
oder aus Erbgang; seit den Beschränkungs-
massnahmen der Lex Vonmoos, 
der Lex Furgler und der Lex 
Koller hatte S-chanf aber auf den 
Antrag neuer Quoten für Auslän-
der verzichtet. Deshalb schlug 
im April die Nachricht von der 
Wohnsitznahme in S-chanf und 
einem Hauskauf durch ein Mit-
glied der Familie Berlusconi wie 
der Blitz bei Einheimischen und 
Medien ein.

Aufgrund der bilateralen Ab-
kommen zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union 
wird unter anderen gegenseitigen 
Freiheiten die Wohnsitznahme 
der Bürger aus den Vertrags-
staaten gewährleistet und ihnen 
auch das Recht auf Erwerb von Immobilien 
gestattet. Das gleiche Recht gilt auch für die 
Schweizer in den EU-Ländern. Demgegen-
über zielt die vorgeschlagene Aufhebung 
der Lex Koller auf den Immobilienkauf von 
im Ausland lebenden Ausländern.

In S-chanf war vor einiger Zeit ein altes 
Gebäude im Dorfkern, allerdings das im 19. 
Jahrhundert im Zeitstil umgebaute Engadi-
nerhaus Nr. 33, nach verschiedenen Handän-

derungen unter Schweizer Besitzern offen-
bar in ausländische Hände übergegangen. 
Die Öffentlichkeit wurde darauf aufmerk-
sam, als grössere Umbauarbeiten bei dem 
Haus Nr. 33 sichtbar und die Bauherrschaft 
als ein Familienmitglied des damals noch 

amtierenden italienischen Premierministers 
Berlusconi identi�ziert wurden. 

Nachdem die Gemeinde S-chanf an einer 
Gemeindeversammlung die Bürgerschaft 
informierte, dass diese Bauherrschaft ihre 
Papiere in S-chanf deponiert hat und dem-
nach als hier wohnhaft gelten muss, wurde 
untersucht, ob eine solche Niederlassung 
irgendwelchen formellen oder �skalischen 
Bedingungen der Effektivität und der Auf-

enthaltsdauer unterworfen sei. Die Kantons-
behörden antworteten, dass keine weiteren 
Bedingungen de�niert seien.

Dadurch wird jedoch der Ansatz einer Aus-
länderquote hinsichtlich der Bürger aus EU-

Staaten sinnlos. Es besteht denn 
auch die Absicht, diese Regelung 
aufzuheben. Die Einschränkung 
besteht weiter für Angehörige der 
Nicht-EU-Staaten welche somit 
auch nicht automatisch mit der 
Wohnsitznahme rechnen können. 
Allerdings ist auch solchen unbe-
nommen, hier die Wohnsitznahme 
zu beantragen. 

Für die Stiftung Terrafina er-
scheint der Hauskauf Nr. 33 als 
ein kleineres Übel als ein Neubau 
zulasten der beschränkten Bau-
zone. Viele der alten Häuser von 
S-chanf sind beim Ankauf und 
Umbau zu aufwendig für Einhei-
mische und deshalb in vielen Fäl-

len Ferienhäuser, sei es der weggezogenen 
einheimischen Erben oder durch Ankäufe 
von anderen Schweizern und neuerdings 
eben von mehr oder weniger permanent 
niedergelassenen Ausländern. Es ist höchst 
wünschbar, dass die zuständigen Behörden, 
in erster Linie diejenigen von S-chanf, eine 
Anhäufung von derartigen Situationen ver-
meiden, denn diese verteuern die Wohnstät-
ten zum Schaden der wohnungssuchenden 
Einheimischen. (cc)

Die Gemeinde S-chanf, die Ausländerquote Null  
und die Familie Berlusconi
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Die Stiftung Terraþna Oberengadin
� fördert eine sinnvolle Entwicklung des 
Oberengadins, 
� setzt sich für einen wirksamen Schutz 
der Landschaft ein, 
� verbindet ökologische, kulturelle und 
wirtschaftliche Anliegen, indem sie mit 
allen interessierten Gruppen den Dialog 
führt und bei der Umsetzung geeigneter 
Massnahmen hilft. 

Die Stiftung Terra�na Oberengadin 
�nanziert sich durch Spendengelder. 
Wir zählen auf Ihre Unterstützung und 
danken für Ihren Beitrag!

Stiftung Terraþna Oberengadin
Geschäftsstelle
Ils Battafös, CH-7513 Silvaplana
Telefon +41 (0)81 852 30 66
Fax +41 (0)81 852 30 67
Internet www.terra�na.ch
E-Mail info@terra�na.ch

Bank- und Postverbindung
Postkonto: 90-713319-0
Bankkonto: Graubündner Kantonalbank
CK 414.264.000, BLZ 774
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Neue Kreisverfassung für  
das Oberengadin
Zusammen mit den befreundeten Organisa-
tionen �Forum Engadin� und �Oberengadin 
wohin?� sowie mit weiteren Persönlich-
keiten hat sich die Stiftung Terra�na bei 
der Diskussion und Ausarbeitung der neuen 
Oberengadiner Kreisverfassung beteiligt. 
Bei der Revision möchten wir uns nicht 
mit Anpassungen im Sinn der neuen Kan-
tonsverfassung von 2004 (Regelung des 
Justizwesens) begnügen. Eingesetzt haben 
wir uns, dass 
� 	 die Kontrollmechanismen demokratisch 

geregelt werden,
� 	 die Gemeindevertreter im Kreisrat einer 

Mehrzahl von direkt gewählten Vertre-
tern gegenüberstehen,

� 	 die Zuteilung neuer Kompetenzen an 
den Kreis auf einer Meinungsmehrheit 
beruht,

� 	 eine vernünftige Amtszeitbeschränkung 
einer zu befürchtenden Amts-Routine 
Grenzen setzt.

So haben wir an der öffentlichen Versamm-
lung vom 23. März 2006 in St. Moritz eine 
Anzahl von ̃ nderungen des Entwurfes der 
Arbeitsgruppe des Kreisrates vorgeschla-
gen. Unsere Vorschläge haben die Ver-
nehmlassungseingaben vieler Gemeinden 
und Individuellen geprägt.

Eine neue Fassung des Entwurfes wird nun 
dem Kreisrat vorgelegt und dann in den 
Gemeinden diskutiert. Anschliessend haben 
die Stimmbürger/-innen des Oberengadins 
im Referendum über die Kreisverfassungs-
revision zu entscheiden.

Zufriedenstellende Wahlen
Im Mai haben die Stimmbürger/-innen 
des Oberengadins die Grossratsvertreter 
und deren Stellvertreter gewählt. Die Stel-
lungnahmen der Kandidaten zur Kreisver-
fassung und zur Zweitwohnungsinitiative 
sowie der Respekt für unsere ladinische 
Nationalsprache wurden zum Auswahlkri-
terium. Mit Genugtuung stellen wir fest, 
dass in dieser Kampfwahl nicht nur alle 
Befürworter unserer Vorschläge zur neuen 
Kreisverfassung gewählt wurden, sondern, 
dass sie auch hohe Stimmenzahlen auf sich 
vereinigten. (cc)

Gesucht: 

Geschäftsführer/in
Nach einer sechsmonatigen Amtszeit als 
Geschªftsf¿hrer der Stiftung Terraýna tritt 
Philipp Senn aus persönlichen Gründen 
zurück. Bis Ende Jahr übernimmt Ernst 
Bolli, ehemals Mittelschulleiter und Lehrer 
an der Academia Engiadina in Samedan, die 
Funktion interimistisch. Inzwischen setzen 
wir die Suche nach einer geeigneten Persön-
lichkeit fort. Die Stelle des Geschäftsfüh-
rers/der Geschäftsführerin umfasst ca. 10 
bis 15 Prozent. Ein Sekretariat unterstützt 
den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin 
aktiv. Interessentinnen und Interessenten 
wenden sich bitte an den Präsidenten der 
Stiftung: Claudio Caratsch, Chesa 88, 7525 
S-chanf, Telefon 081 854 16 73, E-Mail 
claudio.caratsch@bluewin.ch


